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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.06.1995

Norm

ASVG §253

ASVG §255 Ca

Rechtssatz

Hat eine zur Beendigung der Invalidität erfolgversprechende psychotherapeutische Behandlung die Beendigung einer

belastenden familiären Situation zur Voraussetzung, kann der Versicherten nicht vorgeworfen werden, daß sie diese

im Zusammenleben mit dem Ehegatten und den Kindern bestehende belastende Situation nicht gelöst hat.
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